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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) 

Referentenentwurf des  
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 

Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
Stand: 26.11.2018 

 

Der Deutsche Pflegerat (DPR) vertritt als Dachverband der bedeutendsten Berufsverbände 
des deutschen Pflege- und Hebammenwesens die Positionen der Pflegeorganisationen und 
ist primärer Ansprechpartner für die Politik. Im Nachfolgenden nimmt der DPR Stellung zum 
Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. 

Pflegefachpersonen aus dem Ausland sind in der deutschen Pflegelandschaft willkommen, 
Asylanten/innen gleichermaßen wie Menschen, die mit dem Ziel der Erwerbstätigkeit 
einreisen. Sie bereichern die Pflege durch internationale Perspektiven auf den Beruf und 
durch einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer kultursensiblen Pflege in einer zunehmend 
kulturell bunter werdenden Gesellschaft in Deutschland. Insofern begrüßt der DPR das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz. 

Allerdings werden Pflegefachpersonen aus dem Ausland den Pflegepersonalmangel nicht 
beseitigen, sondern bestenfalls abmildern können. Der DPR geht davon aus, dass sowohl im 
Krankenhaus als auch in der ambulanten Pflege und Langzeitpflege 50 000 
Pflegefachpersonen fehlen. Eine andere Schätzung geht von 100 000 fehlenden Pflegenden 
im Krankenhaus aus1. Als Ergebnis der Bemühungen Pflegende aus dem Ausland zu 
vermitteln, haben seit 2013 2.342 Personen die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung 
im Rahmen von Sonderprogrammen begonnen oder absolviert bzw. nach Anwerbung 
entsprechender Organisationen ihre Tätigkeit als gleichwertig anerkannte 
Pflegefachpersonen in Deutschland aufgenommen2. Im selben Zeitraum (2013-2017) haben 
3.405 Pflegefachpersonen aus Deutschland die Anerkennung ihrer Berufsausbildung in 
anderen Ländern beantragt, um auszuwandern3. Angesichts dieser Zahlen kann bezweifelt 
werden, dass Pflegefachpersonen aus dem Ausland einen nennenswerten Beitrag zum 
Abbau des Pflegepersonalmangels leisten können.  

In dem vorliegenden Gesetzentwurf ist vorgesehen, die bisher pilothaft erprobte Vermittlung 
von Pflegekräften im Rahmen des Programms Triple Win auf eine eigene Rechtsgrundlage 
zu stellen und damit die Bemühungen um die Anwerbung von Pflegefachpersonen aus dem 
Ausland zu verstetigen. Allerdings fehlen bisher offenbar Zahlen zur Dauer des 
                                                 
1 Simon, M. (2015). Unterbesetzung und Personalmehrbedarf im Pflegedienst der allgemeinen Krankenhäuser. 
Eine Schätzung auf Grundlage verfügbarer Daten. Hochschule Hannover 
https://f5.hs-hannover.de/personen/lehrende-im-ruhestand/simon...dr.../index.html 
2 Antwort der Bundesregierung (Drucksache 19/5274) vom 09.11.2018 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Nicole Westig, Michael Theurer, Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP (Drucksache 
19/5654) „Anwerbung von ausländischen Pflegekräften“ 
3 The EU Single Market http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
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Berufsverbleibs vermittelter Pflegenden aus dem Ausland4. Doch diese Zahlen würden das 
Verhältnis zwischen dem hohen personellen und finanziellen Aufwand für die Anwerbung 
und Integration dieser Menschen und dem Nutzen zum Abbau des Pflegepersonalmangels 
klarstellen.  

Zudem ist es unwahrscheinlich, dass Pflegefachpersonen aus dem Ausland, die teilweise 
besser qualifiziert sind als inländische Pflegefachpersonen (Bachelor-Abschluss), bereit sind 
unter Rahmenbedingungen dauerhaft tätig zu sein, unter denen inländische 
Pflegefachpersonen nicht mehr arbeiten wollen. Dafür sprechen die hohe Teilzeitquote, die 
für die Altenpflege bei über 55 Prozent liegt5 der Befund, dass viele Pflegende darüber 
nachdenken, den Beruf aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen zu verlassen (> 50% 
von 300 Befragten6) und die Hinweise darauf, dass es ehemalige Pflegende gibt, die bereit 
sind bei besseren Arbeitsbedingungen wieder in den Beruf zurück zu kehren (48% von 71 
Befragten7). 

Die Ursache für den Pflegepersonalmangel in Deutschland begründet sich durch die 
bestehenden Rahmenbedingungen, die durch mangelhafte Personalausstattung, hohe 
Arbeitsverdichtung, begrenzte Handlungsautonomie, geringe Aufstiegs- und 
Karrieremöglichkeiten und teilweise niedrige Vergütung gekennzeichnet sind. Diese 
Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass immer weniger Berufsangehörige oder  
-einsteiger/innen diesen Beruf ausüben bzw. ergreifen wollen. Daher müssen vor allem die 
Arbeitsbedingungen verbessert werden, um den Pflegeberuf wieder attraktiv zu machen. 
Dazu gehören Investitionen in die Qualifikation und den Berufsverbleib, eine kurz- und 
mittelfristige Bedarfsplanung des Pflegepersonals und bedarfsgerecht angepasste 
Ausbildungskapazitäten. Auf diese Weise können Pflegefachpersonen im Beruf gehalten, 
junge Menschen wieder dafür gewonnen und ausländische Pflegefachpersonen dauerhaft in 
die Pflege in Deutschland integriert werden. Denn Anwerbung aus dem Ausland macht nur 
Sinn, wenn dabei eine hohe Personalbindung der Angeworbenen für den deutschen 
Arbeitsmarkt erzielt wird. 

Bzgl. der Regelungen in Artikel 10: „Änderung des Gesetzes über die Berufe in der 
Krankenpflege“ und Artikel 11: „Änderung des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege“ 
ist zu beachten, dass das Pflegeberufegesetz 2020 in Kraft tritt und ggf. entsprechende 
Anpassungen vorzunehmen sind. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

                                                 
4 Antwort der Bundesregierung (Drucksache 19/5274) vom 09.11.2018 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Nicole Westig, Michael Theurer, Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP (Drucksache 
19/5654) „Anwerbung von ausländischen Pflegekräften“ 
5 Quelle: Antwort der Bundesregierung (Drucksache 19/608) auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Pia 
Zimmermann, Sabine Zimmermann (Zwickau), Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE (Drucksache 19/345) vom 02.02.3018 „Arbeitsbedingungen in der Altenpflege“ 
6 Hartmann AG (2018) Die Pflege im Aufbruch https://hartmann.info/de-de/wissen-und-news/2018/04/04/die-
pflege-im-aufbruch 
7 Hartmann AG (2018) PflegeComebackStudie https://hartmann.info/-/media/corporate-
news/doc/hartmann_pflegecomeback_handout-studie.pdf 
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Artikel 1: Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Zu Nummer 2: § 2, c), Absatz 11a, d) 12a und 12b) 

In den Absätzen werden „gute deutsche Sprachkenntnisse“ (Niveau B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen), eine „qualifizierte Berufsausbildung“ und 
eine „qualifizierte Beschäftigung“ definiert.  

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Klarstellungen dieser Begriffe durch Definitionen. Bei der Definition 
„guter Sprachkenntnisse“ fehlt allerdings für den Pflegebereich die pflegerische/medizinische 
Fachsprache, die für eine qualifizierte Beschäftigung unerlässlich ist.  

Zu Nummer 11: § 16a Berufsausbildung 

Gemäß Absatz 1 kann eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der betrieblichen Aus- und 
Weiterbildung erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat 
oder durch die Beschäftigungsverordnung oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt 
ist, dass die Aus- und Weiterbildung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
zulässig ist. Während des Aufenthalts nach Satz 1 darf eine Aufenthaltserlaubnis zu einem 
anderen Aufenthaltszweck nur zum Zweck einer anderen qualifizierten Berufsausbildung, der 
Ausübung einer Beschäftigung als Fachkraft und in Fällen eines gesetzlichen Anspruchs 
erteilt werden.  

Stellungnahme 

Geflüchtete Menschen, die die Mittlere Reife als Voraussetzung für die Ausbildung als 
Altenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in nicht nachweisen können, haben die Möglichkeit, eine ein- oder 
zweijährige Qualifikation als Pflegeassistent/in (Altenpflegehelfer/in oder 
Krankenpflegehelfer/in) zu absolvieren, um Zugang zur Ausbildung in der Altenpflege, 
Gesundheits- und Krankenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu erhalten.  

Aus Sicht des DPR fehlen im vorliegenden Gesetzentwurf Regelungen, die sicherstellen, 
dass Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, eine Aufenthaltserlaubnis (Duldung 
bzw. Abschiebeverbot) auch für die Ausbildung als Pflegeassistent/in (Altenpflegehelfer/in 
bzw. Krankenpflegehelfer/in) erhalten, um die Voraussetzung zur Ausbildung als 
Altenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in bzw. Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in zu erwerben. 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt vor den Aufenthaltstitel für Asylant/innen nach erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer/in oder Krankenpflegehelfer/in und erfolgreicher 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege 
oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (zukünftig Pflegefachfrau/ Pflegefachmann) 
auszugweiten. 
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Zu Nummer 14: § 16d Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen, Absatz 3 

Gemäß Absatz 3 berechtigt die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten 
Beschäftigung, wenn u.a. 1. zur Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen 
Berufsqualifikation schwerpunktmäßig Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
betrieblichen Praxis und theoretische Kenntnisse nicht in wesentlichem Umfang fehlen, 2.ein 
konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt und 3. sich der Arbeitgeber verpflichtet hat, den 
Ausgleich der von der zuständigen Stelle festgestellten Unterschiede innerhalb von zwei 
Jahren zu ermöglichen.  

In der Begründung auf Seite 90 wird ausgeführt, dass sich diese Regelung auf nicht-
reglementierte Berufe bezieht. 

Stellungnahme 

Der DPR hält eine Klarstellung im Gesetzestext für erforderlich, dass diese Regelung nicht 
auf reglementierte Berufe zutrifft. 

Zu Nummer 14: § 16d Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen, Absatz 4 

Gemäß Absatz 4 kann einem Ausländer zum Zweck der Anerkennung seiner im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikation eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr erteilt und um jeweils 
ein Jahr bis zu einer Höchstaufenthaltsdauer von bis zu drei Jahren verlängert werden, wenn 
der Ausländer auf Grund einer Absprache der Bundesagentur für Arbeit mit der 
Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes über das Verfahren, die Auswahl, die Vermittlung 
und ggf. Anerkennungsverfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen 
Berufsqualifikation bei Pflege- und Gesundheitsberufen in eine Beschäftigung vermittelt 
worden ist. Nummer 1 bezieht sich auf reglementierte Berufe im Gesundheits- und 
Pflegebereich und konkretisiert die bisher pilothaft erprobte Vermittlung von Pflegekräften im 
Rahmen des Programms Triple Win. In Zusammenhang mit der Neuregelung der 
Zuwanderung in Ausbildungsberufe in § 18a n.F. und den Folgeänderungen in der BeschV 
erhält dieses Programm eine eigene Rechtsgrundlage. 

Stellungnahme 

Wie eingangs beschrieben sind die Regelungen zur Auswahl und Vermittlung von 
Pflegefachpersonen aus dem Ausland und der Feststellung der Gleichwertigkeit der 
ausländischen Berufsqualifikation nach Einschätzung des DPR nur in einem 
überschaubarem Umfang geeignet, einen Beitrag zum Abbau des Pflegepersonalmangels zu 
leisten. Insofern ist die Schaffung einer eigenen Rechtsgrundlage für die Vermittlung wenig 
zielführend. 

Auszuschließen ist, dass private und gewerblich orientierte Vermittlungsagenturen auf dieser 
Rechtsgrundlage tätig werden dürfen. Durch einen solchen Ausschluss muss verhindert 
werden, dass wirtschaftliche Interessen solcher Agenturen zum finanziellen Nachteil der 
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vermittelten Personen in den Vordergrund treten und ethische Aspekte einer globalen 
Versorgungsgerechtigkeit ignoriert werden. 

Zu Nummer 56: § 60b Ausbildungsduldung 

Gemäß Absatz 1 ist einem Asylbewerber, der eine Berufsausbildung oder eine Assistenz- 
oder Helferausbildung aufgenommen hat, auch nach Ablehnung des Asylantrags eine 
Duldung im Sinne von § 60a Absatz 2 Satz 3 zu erteilen.  

Gemäß Absatz 3 wird die Ausbildungsduldung für die im Ausbildungsvertrag bestimmte 
Dauer der Berufsausbildung erteilt.  

Stellungnahme  

In der Vergangenheit kam es immer wieder dazu, dass Menschen, die in Deutschland Asyl 
beantragt haben und eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger/in oder Altenpfleger/in begonnen haben, während der Ausbildung 
abgeschoben wurden, wenn der Asylantrag negativ beschieden wurde. Vor dem Hintergrund 
des Pflegepersonalmangels wie auch der immensen Investitionen aller Beteiligter, um eine 
Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in oder Altenpfleger/in zu ermöglichen, diente dieses Verfahren weder 
der asylsuchenden Person noch der Rekrutierung von Pflegefachpersonen aus dem 
Ausland. Dass nunmehr eine Ausbildungsduldung für die Dauer der Berufsausbildung erteilt 
wird, heilt diesen Widerspruch. Daher begrüßt der DPR diese Regelung. 

Der DPR bittet um Klarstellung, dass die Ausbildungsduldung auch das Abschiebeverbot 
umfasst, dessen Aufhebung Berichten zufolge neben der Ablehnung des Asylbescheids 
häufig ein weiterer Grund für Abschiebungen aus der Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in oder Altenpfleger/in ist. 

Allerdings ist es aus Sicht des DPR nicht zielführend, Pflegeassistent/innen gezielt 
anzuwerben: zum einen werden in Gesundheitseinrichtungen vor allem Pflegefachpersonen 
benötigt, um Patientinnen, Patienten und Bewohner/innen auf einem hohen Qualitätsniveau 
zu versorgen. Zum anderen müssen ausländische Pflegefachpersonen den deutschen 
Kolleginnen und Kollegen gleichgestellt sein, um nachhaltig integriert werden zu können. 
D.h. sie müssen über eine gleichwertige Ausbildung verfügen, damit sie dieselben 
Pflegetätigkeiten durchführen, unter den gleichen Bedingungen arbeiten und dieselbe 
Entlohnung bekommen können. Da die Pflegeassistenz kein auf Bundesebene 
reglementierter Beruf ist, gelten im Unterschied zur Gesundheits- und Krankenpflege bzw. 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege keine bestimmten staatlichen Vorgaben. Um in 
Deutschland arbeiten zu können ist weder eine Berufszulassung noch ein 
Anerkennungsverfahren erforderlich. Daher sind die Voraussetzungen für eine umfassende 
Gleichstellung mit den inländischen Kolleginnen und Kollegen nicht gegeben. 
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Zu Nummer 56: § 60c: Beschäftigungsduldung 

Gemäß Absatz 1 ist einem ausreisepflichtigen Ausländer und seinem Ehegatten eine 
Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 für zwei Jahre zu erteilen, wenn er u.a. seinen 
Lebensunterhalt selber sichern kann, über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt und ein 
Integrationskurs absolviert wurde. 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelung, insbesondere weil sie ausreisepflichtigen Personen, die 
gute Voraussetzungen für eine gelingende Integration mitbringen, diese auch konkret 
ermöglicht. Damit ist dem Ziel der Integration und der Abmilderung des 
Pflegepersonalmangels Rechnung getragen.  

Zu Nummer 58: § 71, Absatz 1 

Gemäß Absatz 1 richten die Länder jeweils mindestens eine zentrale Ausländerbehörde ein, 
die u.a. die Ersterteilung der Aufenthaltserlaubnis vornimmt. 

Stellungnahme 

Die dezentrale Bearbeitung der Anerkennungsverfahren in den Bundesländern hat dazu 
geführt, dass die Bewertungskriterien und die Entscheidungspraxis der einzelnen 
zuständigen Stellen uneinheitlich sind. Um die Verfahren einheitlicher zu gestalten wurde 
2016 die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) eingerichtet, die u.a. das Ziel verfolgt 
eine bundesweite Vereinheitlichung und transparente Ausgestaltung der Verfahren zu 
schaffen. Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es einheitlicher Bewertungskriterien für die 
bundesrechtlich geregelten Gesundheitsberufe. Inzwischen wurden diese Kriterien für die 
Gesundheits- und Krankenpflege entwickelt, die zu den am häufigsten nachgefragten 
Berufen gehört8. Damit wurde eine entscheidende Voraussetzung geschaffen, um das 
Anerkennungsverfahren bundesweit einheitlich und transparent auszugestalten. Nunmehr 
müssen diese bundesweit einheitlichen Kriterien auch regelhaft in allen Bundesländern 
angewendet werden. Zudem müssen sie auf die Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. 
Pflegefachmann angepasst werden.  

Der DPR begrüßt daher diese Regelung, weil eine stärkere Zentralisierung eher geeignet 
scheint ein bundeseinheitliches Anerkennungsverfahren zu realisieren. Ob eine 
Zentralisierung in den Bundesländern ausreichend ist, bleibt abzuwarten. Eine Behörde auf 
Bundesebene, in der zumindest die Überprüfung der im Ausland erworbenen Abschlüsse 
zentral vorgenommen wird, würde eine Struktur schaffen, die für ein einheitliches und 
gerechtes Anerkennungsverfahren eindeutig besser geeignet wäre. 

                                                 
8 Das Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. 
Anerkennung in Deutschland. Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe 
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/gutachtenstelle-gesundheitsberufe.php 
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Artikel 35: Änderung der Beschäftigungsverordnung 

Teil 2: Qualifizierte Beschäftigungen 

Zu Nummer 6: § 6 Beschäftigung in ausgewählten Berufen bei ausgeprägter 
berufspraktischer Erfahrung 

In Absatz 1 ist geregelt, dass Ausländerinnen und Ausländern in ausgewählten Berufen nach 
der Anlage zu § 6 die Zustimmung für eine qualifizierte Beschäftigung unabhängig von der 
Qualifikation als Fachkraft erteilt werden kann, wenn die Ausländerin oder der Ausländer 
eine durch in den letzten sieben Jahren erworbene, mindestens fünfjährige Berufserfahrung 
nachgewiesene vergleichbare Qualifikation und ausreichende deutsche Sprachkenntnisse 
besitzt. 

Stellungnahme 

Für eine qualifizierte Beschäftigung, für die gemäß § 2, Absatz 12b Aufenthaltsgesetz eine 
qualifizierte Berufsausbildung erforderlich ist, sind „ausreichende“ Sprachkenntnisse und 
eine fünfjährige Berufserfahrung in der Pflege keinesfalls ausreichend. Die Kommunikation 
mit Patientinnen und Patienten wie auch Bewohner/innen ist in jeder Tätigkeit im 
Pflegebereich unerlässlich. Daher müssen die Sprachkenntnisse Pflegender mindestens das 
Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erreichen. 
Praxiserfahrung ist zwar für die Pflege wertvoll. Sie kann aber keine Ausbildung ersetzen. 

Wenn ausländische Pflegefachpersonen im Sinne der Integration und Entlastung des 
Fachkräftemangels nachhaltig eingesetzt werden sollen, ist ihre Gleichstellung bzgl. ihrer 
Aufgaben, Arbeitsbedingungen und Vergütung unerlässlich. Dies setzt voraus, dass sie über 
eine gleichwertige Ausbildung verfügen.  

Änderungsvorschlag 

Der DPR spricht sich dafür aus die Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege und Altenpflege aus dieser Regelung herauszunehmen. 

Artikel 10: Änderung des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege 

In § 2 des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege wird dem Absatz 5d angefügt, 
dass für Verfahren und Fristen in Fällen des § 81a des Aufenthaltsgesetzes § 14a des 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Anwendung findet. 

In Artikel 3: Änderung des Gesetzes über die Feststellung der Gleichwertigkeit von 
Berufsqualifikationen wird in Nummer 1, § 14a: Beschleunigtes Verfahren in den Fällen des  
§ 81a Aufenthaltsgesetz, Absatz 3 geregelt, dass die zuständige Stelle innerhalb eines 
Monats über die Gleichwertigkeit entscheidet. 

Stellungnahme 

Die Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sind EU 
weit reglementierte Berufe, die Verfahrensänderungen kompliziert machen. Aus Sicht des 
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DPR ist es daher erforderlich diese Regelungen in das Krankenpflegegesetz bzw. 
Pflegeberufegesetz selbst aufzunehmen, um eine sichere Rechtsanwendung zu 
gewährleisten.  

Angesichts der Komplexität des Verfahrens über die Feststellung der Gleichwertigkeit von 
Berufsqualifikationen in der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege ist zu bezweifeln, dass die Frist von einem Monat für die Entscheidung 
ausreichend ist. 

Artikel 11: Änderung des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege 

In § 2 des Altenpflegegesetzes wird in Absatz 4b ergänzt, dass für Verfahren und Fristen in 
Fällen des § 81a des Aufenthaltsgesetzes § 14a des 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Anwendung findet.  

In Artikel 3: Änderung des Gesetzes über die Feststellung der Gleichwertigkeit von 
Berufsqualifikationen wird in Nummer 1, § 14a: Beschleunigtes Verfahren in den Fällen des § 
81a Aufenthaltsgesetz, Absatz 3 geregelt, dass die zuständige Stelle innerhalb eines Monats 
über die Gleichwertigkeit entscheidet. 

Stellungnahme 

Aus Sicht des DPR ist es für eine sichere Rechtsanwendung erforderlich, dass diese 
Regelung in das Altenpflegegesetz bzw. Pflegeberufegesetz selbst aufgenommen wird.  

Angesichts der Komplexität des Verfahrens über die Feststellung der Gleichwertigkeit der 
Berufsqualifikationen mit der Gesundheits- und Krankenpflege ist zu bezweifeln, dass die 
Frist von einem Monat für die Entscheidung ausreichend ist. 

Berlin, 07.12.2018 

Franz Wagner 

Präsident des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) 
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